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An die Schuldirektorinnen und Schuldirektoren 
der Schulen mit staatlichem Charakter 

z.K. 
 

An die Schulgewerkschaften 

Rundschreiben Nr. 29/2011 
 
Anforderung der Kontrollvisite bei Abwesenheit wege n Krankheit – Gesetz Nr. 111 vom 15. Juli 
2011 
 
Sehr geehrte Direktorinnen und Direktoren, 
 
am 16. Juli 2011 ist im Gesetzesanzeiger das Gesetz Nr. 111 vom 15. Juli 2011 veröffentlicht worden. Im 
Artikel 16, Absatz 9, sind Änderungen hinsichtlich der Anforderung der Kontrollvisite bei Abwesenheit 
wegen Krankheit enthalten. 
 
Ab sofort ist die Kontrollvisite nicht mehr für jede Abwesenheit wegen Krankheit verpflichtend zu 
beantragen, sondern Sie entscheiden unter Berücksichtigung des Gesamtverhaltens der Lehrperson, der 
Kosten, die die Kontrollvisite verursacht sowie der Notwendigkeit, dem Missbrauch von Abwesenheiten 
entgegenzuwirken, ob Sie die Kontrollvisite beantragen oder nicht. 
Verpflichtend bleibt die Kontrollvisite immer dann, wenn die Krankmeldung vor oder nach arbeitsfreien 
Tagen erfolgt.  
 
Sollte sich die Lehrperson während der Zeiträume, wo die Anwesenheitspflicht besteht, vom Wohnort oder 
vom Ort, der während der Abwesenheit als Aufenthaltsort gemeldet wurde, entfernen müssen, um 
Arztvisiten oder fachärztliche Untersuchungen oder Leistungen zu beanspruchen, oder aus anderen 
gerechtfertigten Gründen, ist sie verpflichtet, dies vorab der zuständigen Schuldirektion mitzuteilen. Wird 
die Abwesenheit wegen Krankheit beantragt, um Untersuchungen, Therapien oder fachärztliche 
Leistungen in Anspruch zu nehmen, bringt die Lehrperson als Rechtfertigung das entsprechende ärztliche 
Zeugnis, eventuell auch des Privatarztes oder der privaten Struktur, bei. 
Die Anwesenheitspflicht für die Durchführung der Kontrollvisite besteht gemäß Ministerialdekret Nr. 206 
vom 18.12.2009 an allen Tagen für die Zeit von 9.00 bis 13.00 Uhr und von 15.00 bis 18.00 Uhr. Nach der 
erfolgten Kontrollvisite und der Bestätigung der Krankheitsdauer durch den Kontrollarzt gilt für diesen 
Zeitraum der Krankheit die Anwesenheitspflicht nicht mehr.  
 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die zuständigen Sachbearbeiterinnen, Doris 
Fleischmann (Tel. 0471 417593) oder Karin Obexer (Tel. 0471 417594). 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Der Schulamtsleiter
Dr. Peter Höllrigl

gez. i.V. Dr. Arthur Pernstich
Anlage 
Gesetz Nr. 111 vom 15.07.2011 


